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§ 1 Einführung

Bezahlbares Bauland wird nahezu überall in Deutschland enorm nachgefragt.
Trotzdem bleibt das Angebot gering. Das Bundesverfassungsgericht postulierte
bereits im Jahr 1967 im Hinblick auf das Wirtschaftsgut Boden, dass dieses „un-
vermehrbar und unentbehrlich“1 sei. Kann auch bei steigender Nachfrage nicht mehr
Boden produziert werden, so kann die öffentliche Hand doch immerhin neues
Bauland ausweisen. Der Markt um Boden ist deshalb typischerweise ein Verkäu-
fermarkt, in dem dieser seine Interessen leichter durchzusetzen vermag.

Um zu verhindern, dass Käufer die Grundstücke nur als Geldanlage erwerben
oder nach kurzer Zeit wieder mit Gewinn weiterveräußern, verwenden Gemeinden
zunehmend Vertragsklauseln, die Grundstücksspekulationen verhindern sollen. Im
Jahr 2018 hatte der Bundesgerichtshof in zwei Fällen Gelegenheit, zur Wirksamkeit
solcher Instrumente Stellung zu nehmen. Bemerkenswert hieran ist, dass der BGH in
seiner jüngsten Rechtsprechung im Rahmen der Interessenabwägung des § 307
Abs. 1 BGB die Gemeinwohlerwägungen der Gemeinde in Bezug auf die Speku-
lationsverhinderung berücksichtigt.

Dies wirft auf theoretischer Ebene die Frage auf, ob eine solche Berücksichtigung
von Gemeinwohlinteressen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen überhaupt zu-
lässig sein kann und ob daneben nicht andere vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten
existieren, die zum einen nicht nur das beabsichtigte Ziel der Gemeinden langfristig
erreichen können, sondern zum anderen auch methodisch überzeugen.

Die Lösung dieses Problems ist insbesondere deshalb relevant, weil sie am Ur-
sprung für den akuten Mangel an günstigem Wohnraum ansetzt. Hauptursache ist
dafür nach Expertenmeinung das ohnehin knappe verfügbare Bauland, in das durch
Bauleitplanung und Erschließung schon erhebliche öffentlicheMittel geflossen sind,
aber das aufgrund von Spekulation nicht bebaut und tatsächlich genutzt wird.2

Dadurch verteuert sich auf der einen Seite nicht nur Wohnraum, sondern auf der
anderen Seite werden dabei auch öffentliche Gelder verschwendet.

Bisherige Versuche des Gesetzgebers der Lage Herr zu werden, blieben oftmals
ohne Ergebnis, weil sie nur darauf abzielten, die Auswirkungen der wohnungspo-
litischen Situation in Formvon immerweiter steigendenMieten zu bekämpfen.Nicht

1 BVerfGE 21, 73 (82 f.) = NJW 1967, 619 (620).
2 So die Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) aus dem Jahr 2017, S. 2, 15 f., abrufbar
unter: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/topmeldungen/downloads/baulandpreise.
pdf?__blob=publicationFile&v=1.
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abschließend sollen an dieser Stelle etwa das Mietrechtsnovellierungsgesetz3 (die
sogenannte „Mietpreisbremse“), das Mietrechtsanpassungsgesetz4 sowie der un-
längst für verfassungswidrig erklärte fünfjährige „Mietendeckel“5 in Berlin genannt
werden. Auch das Mietervorkaufsrecht nach § 577 BGB bezweckt nur den Schutz
des Mieters vor Verdrängung aus seiner Wohnung im Zusammenhang mit der spe-
kulativen Begründung von Wohnungseigentum und betrifft nur den kleinen Teil der
Mieter, die den Kauf ihrer Mietwohnung auch finanzieren könnten.6 All diesen
Vorstößen ist gemein, dass sie das Ende des Preisbildungsprozesses zu regulieren
versuchen, anstatt rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der ursprünglichen
VergabevonBauland zu nutzen und ferner sicherzustellen, dass es nicht zweckwidrig
als reines Spekulationsobjekt verwendet wird.

Der Verkauf kommunaler Grundstücke ist daher im besonderen Maße bedeutsam
und wird sich ausweislich der Pläne der Bundesregierung in Zukunft noch weiter
verstärken. Das im Koalitionsvertrag festgeschriebene „Bündnis bezahlbarer
Wohnraum“ soll zur Schaffung von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr führen.7 Als
Vorstufe soll explizit die finanzielle Unterstützung des Bundes nicht nur für den
Wohnungsbau, sondern auch die Eigenheimförderung fortgeführt und sogar erhöht
werden.8

Die dafür notwendigen Grundstückskaufverträge bieten noch nicht ausge-
schöpftes Potenzial zur effektiven Verhinderung von Grundstücksspekulation,
während klassischerweise für solche Regulierungsziele im ersten Zugriff Maßnah-
men aus dem Öffentlichen Recht herangezogen werden. Beispielsweise kann die
Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts gem. §§ 24 ff. BauGB als öffentlich-
rechtliches Instrument durchaus sinnvoll sein. Sein Anwendungsbereich ist aller-
dings stark eingeschränkt und kommt darüber hinaus auch erst zum Einsatz, wenn
sich das Grundstück schon in privater Hand befindet und das Preisniveau bereits

3 Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur
Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellierungsge-
setz – MietNovG), BGBl. I 2015, S. 610.

4 Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und
zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache (Mietrechtsanpas-
sungsgesetz – MietAnpG), BGBl. I 2018, S. 2648; zur europarechtlichen Zulässigkeit einer
Mietpreiskontrolle siehe Rapberger, ZfRV 2023, 3 (9).

5 Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, GVBl. 2020,
S. 50 f.; zur Nichtigkeit siehe BVerfGE 157, 223 = NJW 2021, 1377; a.A. Putzer, NVwZ
2019, 283.

6 Ausführlich Herrler, ZfPW 2018, 328 (329 ff.).
7 Davon sollen 100.000 öffentlich gefördert werden, siehe Koalitionsvertrag zwischen

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, 20. Legislaturperiode, S. 69; zur Verfehlung dieses
Ziels bereits S.Z. vom 23.05.2022, abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
wohnungen-rueckgang-klara-geywitz-1.5590432.

8 Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, 20. Legislaturperi-
ode, S. 69.
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entsprechend hoch ist.9 Bei ungestörter Entwicklung führt dies dazu, dass nicht nur
Menschen mit geringen und mittleren Einkommen immer weiter aus der Stadt
verdrängt werden. Das dadurch begründete soziale Konfliktpotential liegt auf der
Hand.10

Die Arbeit soll deshalb einen Beitrag dazu leisten, die bisher unzureichende
Konzeption der kommunalen Grundstücksgeschäfte aufzudecken und darüber hin-
aus Vorschläge zu entwickeln, wie Grundstücksspekulation effektiver verhindert
werden kann. Angesichts der leeren Kommunalhaushalte ist ebenfalls zu beleuchten,
mithilfe welcher konkreten Lösungsansätze die vertraglichen Gestaltungsinstrumente
überhaupt finanziert werden könnten.

Dabei wird zugleich die Frage beantwortet, ob die zurVerfügung stehendenMittel
ausreichend sind oder ob der Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert ist, um der
Baulandpreisentwicklung entgegenzuwirken und eine sinnvollere Nutzung der be-
grenzten Ressource Boden zu erreichen.

I. Entwicklung der Baulandpreise in Deutschland

Die Entwicklung der Baulandpreise kann als stärkster Treiber für die Attraktivität
von Grundstücksspekulation bezeichnet werden. Auf den Punkt bringt es Martin
Kment: „In einem Umfeld weltweiter Urbanisierungstendenzen und einer alternden
Gesellschaft erhöhen Grundstücksspekulationen und erhebliche Preissprünge im
Wohnungsbaumassiv den Druck auf dasWohnraumangebot.“11Nach ökonomischen
Gesichtspunkten ist die Erklärung dafür vergleichsweise trivial, da die Bevölkerung
wächst, sich in bestimmten Regionen konzentriert und die damit verbundene ge-
stiegene Nachfrage auf ein gleichbleibendes Angebot stößt, sodass in der Folge die
Baulandpreise steigen. Verschärft wurde dieser Trend noch durch die elf Jahre an-
dauernde Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die erst mit der Zins-
wende im Juli 2022 ihr vorläufiges Ende gefunden hat, und eine gleichzeitig stark
ansteigende Inflation.12 Grundstücke wurden dadurch zu einer der profitabelsten
Assetklassen.

9 Nach einem Tätigkeitsbericht der Bundesnotarkammer beträgt die Ausübungswahr-
scheinlichkeit „unter 0,1 Promille“, siehe DNotZ 1997, 514 (530); aktuelle Zahlen sind –
soweit ersichtlich – nicht verfügbar.

10 Schon Böckenförde, Wider die Bauland-Spekulation. Vorschläge zu einer Reform des
Bodennutzungsrechts, Die Zeit Nr. 19 vom 12.5. 1972, S. 54.

11 Kment, NJW-Beilage 2022, 48 (48); ders. erstattete auch ein Gutachten für den 73. DJT
u. a. zu Maßnahmen für die künftige Wohnraumversorgung, siehe dazu unter E. II.

12 Zur Zinswende siehe die Pressemitteilung der EZB, abrufbar unter: https://www.ecb.euro
pa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.de.html; die jeweils aktuelle Infla-
tionsrate wird auf der Website des Statistischen Bundesamts veröffentlicht, abrufbar unter:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/Verbrau
cherpreise-12Kategorien.html.
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